
ZBB 2000, 183
VerbrKrG §§ 1, 4, 6; BGB § 812
Gesamtschuldnerische Verpflichtung als Verbraucherkredit nur bei Verbrauchereigenschaft aller Kreditnehmer

ZBB 2000, 184

OLG München, Urt. v. 20.07.1999 – 25 U 5436/98 (rechtskräftig), EWiR 2000, 503 (Balzer)

Leitsätze:

1. Die Anwendbarkeit des Verbraucherkreditgesetzes scheidet aus, wenn bei einer gesamtschuldnerischen
Verpflichtung nicht alle am Geschäft beteiligten Kreditnehmer Verbraucher sind.
2. Die private Vermögensverwaltung stellt grundsätzlich keine gewerbliche Tätigkeit dar; etwas anderes gilt
aber dann, wenn die Vermögensverwaltung als Teil eines Gesamtunternehmens anzusehen ist.
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